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Stellungnahme  

für die  Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestages zu dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen „Entwurf eines 
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (Drucksache 16/4841)“ und zu 
weiteren Anträgen am Mittwoch, dem 25. April 2007 

 

 

In Vorbereitung der öffentlichen Anhörung zu den oben genannten Vorlagen am 
25.04.2007 gebe ich folgende Stellungnahme ab: 

 

A) Grundsätzliche steuerpolitische Situation und Zielsetzung des Unter-
nehmensteuerreformgesetzes 2008 

I. Der internationale Steuerwettbewerb als Realität und die erheblichen 
Defizite des deutschen Steuersystems 

Der immer härter werdende internationale Wettbewerb wird auch von den Staaten der 
Welt in Form des Konkurrierens um die besten Steuerstandorte geführt. Er wird sich 
tendenziell schon in den nächsten Jahren nochmals deutlich verschärfen. Dieser 
Wettbewerb ist eine weltwirtschaftspolitische Realität, die von keiner Nation der Welt zu 
beeinflussen ist. Selbst ein – derzeit ohnehin völlig unrealistisches – enges 
Zusammenwirken aller EU-Staaten könnte nicht verhindern, dass maßgebliche 
Wirtschaftsnationen der Welt den Wettbewerb um die größten Unternehmen, um die 
interessantesten Investoren und um die besten Arbeitskräfte im obersten Segment, also 
im Bereich der Topmanager, der Wissenschaftler und Erfinder, aber auch der 
spezialisierten Arbeitskräfte in gewissen Branchen immer härter führen. In der 
internationalen wirtschaftspolitischen Realität sind die für Deutschland wichtigen und von 
allen Gruppierungen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft breit  diskutierten 
haushaltsmäßigen Zwänge ein nicht einmal erwähnenswerter Faktor. Haushaltszwänge 
irgendeines Landes der Welt interessieren so gut wie alle anderen Staaten beim 
Setzen ihrer eigenen steuerpolitischen Parameter nicht. 
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II.  Erfordernis eines grundlegenden Umdenkens und dessen Dokumentation 
gegenüber den Leistungsträgern der Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen gegenwärtiger und künftiger Steuerpolitik 

1.  Erfordernis eines Gesamtkonzeptes 

Die deutsche Steuerpolitik war gedanklich in weiten Bereichen bislang von einem 
gewissen „Minimalismus“ geprägt. Es schien im Wesentlichen, wenn es 
Steuererleichterungen gab, nur darum zu gehen, wie man, z. B. unter dem Zwang 
bundesverfassungsgerichtlicher Judikate die unvermeidlichen Steuererleichterungen 
erreichen konnte. Andere Erleichterungen, die wie die Senkung des Steuersatzes in der 
Einkommensteuer auf 42 %, die im internationalen Steuerwettbewerb dringend 
erforderlich und längst nicht ausreichend waren, wurden durch die sog. „Reichensteuer“ 
wieder rückgängig gemacht, ein rechtspolitisch verheerendes Signal. 

Der vorliegende Gesetzentwurf liegt auf der richtigen Linie, eine durchaus deutliche und 
spürbare Entlastung in einem Bereich herbeizuführen, auf dem im internationalen 
Steuerwettbewerb ein zentraler Fokus liegt: Die Höhe der Steuersätze für thesaurierte 
Gewinne, die spürbar gesenkt werden. 

Das Umdenken verlangt allerdings mehr. Deutschland darf nicht länger anderen Staaten 
hinterherhinken und nur fragen, in welche Richtung und in welcher Größenordnung im 
Mindestmaß „nachgezogen“ werden muss, um die verlorene steuerliche 
Konkurrenzfähigkeit wieder herzustellen. Vielmehr muss die Fragestellung lauten, wie 
sich in Deutschland steuerlich im internationalen Umfeld attraktiv „aufstellen“ kann, damit 
es sich lohnt, 

in Deutschland 

- als Unternehmer zu investieren; 

- als Kapitalanleger Geld in unternehmerische und nicht unternehmerische 
Investments anzulegen; 

- zu arbeiten, weil es eine attraktive Besteuerung gibt, bei der  sich Leistung lohnt 
und 

- das Vermögen auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen, sei es unter 
Lebenden oder im Wege der Gesamtrechtsnachfolge von Todes wegen, weil die 
Erbschafts-/Schenkungssteuer entweder abgeschafft wird oder im 
internationalen Vergleich attraktiv ist  

(zu Einzelheiten dieser anzustrebenden Zielsetzungen und Parameter Loritz, ZSteu 
2006, S. 532 bis 539, beigefügt als Anlage). 

2. Aus haushaltsmäßigen Gründen erforderliche Beschränkungen 

Jeder realistisch denkende Steuerpolitiker und selbstverständlich auch  Wissenschaftler 
erkennt, dass angesichts der Staatsverschuldung ein international durchgehend 
wettbewerbsfähiges steuerpolitisches Konzept, das Deutschland vom ungeliebten zum 
geliebten und attraktiven Steuerstandort machen würde, nicht in einem Schritt zu 
verwirklichen ist. 
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Das wirtschaftspolitisch Notwendige und aus wissenschaftlicher Sicht Wünschenswerte 
darf dennoch nicht auf die lange Bank geschoben werden, es muss vielmehr möglichst 
schnell in einzelnen Schritten verwirklicht werden. Schon die Ankündigung weiterer 
Schritte hätte eine positive Signalwirkung, vor allem auf diejenigen Unternehmer, die 
beabsichtigen, entweder Deutschland zu verlassen oder neue Investitionen künftig vor 
allem im Ausland zu tätigen. Kaum ein Unternehmer würde aus steuerlichen Gründen 
Deutschland heute verlassen, wenn er erführe, dass dieser Unternehmensteuerreform 
weitere Schritte zügig folgten. Da es bekanntlich nur Unternehmer sein können, die 
Arbeitsplätze in der Wirtschaft schaffen und da zur Schaffung von Arbeitsplätzen Kapital 
erforderlich ist, ist es im Rahmen der vorliegenden Unternehmensteuerreform richtig, 
sich vorrangig auf die Zielgruppen der Unternehmer und der Kapitalinvestoren zu 
konzentrieren.  

Allerdings darf die Politik keinesfalls aus dem Auge verlieren, dass für die Wirtschaft in 
Zeiten, in denen vor allem kapitalstarke Unternehmen von Angestellten, Vorständen, 
Geschäftsführern und sonstigen Managern im Topmanagement und mittleren 
Management gesteuert werden, schnellstmöglich einen weiterer Schritt getan werden 
muss, um auch für Spitzenkräfte, die Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit beziehen 
– diese Einkunftsart trifft bekanntlich auch Manager, die selbst GmbH-Geschäftsführer 
und Vorstände ihres eigenen Unternehmens sind – Deutschland wesentlich attraktiver 
zu machen als es heute ist. Wenn die Steuersätze im persönlichen Bereich nicht 
durchgehend unter 40 % und idealerweise auf 35 % bei Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlages und ein zusätzliche Belastung nur mit Kirchensteuer sinken, wird 
Deutschland in der „nächsten Runde“ des Steuerwettbewerbs voraussichtlich wieder zu 
den Verlierern gehören. 

Nachdem ein erheblicher Teil der maßgeblichen Industrieländer der Welt die Steuer-
sätze für thesaurierte Gewinne von Unternehmen längst gesenkt hat und Deutschland 
hier nur nachzieht, wird aller Voraussicht nach die „nächste Runde“ im internationalen 
Steuerwettbewerb um die Attraktivität der Besteuerung im persönlichen Bereich, 
insbesondere für Spitzenkräfte, aber auch für Vermögenseinkünfte und für Einkünfte aus 
Immobilien geführt werden. Schon heute können viele Manager (insbesondere im 
mittleren, aber auch im gehobenen Segment) nicht aus anderen Ländern gewonnen 
werden, weil ihre Bezahlung, wenn sie nur denselben Status, den sie etwa in 
Großbritannien oder den USA nach Steuern erreichen soll, aufgrund der höheren 
Steuerbelastung das Gehaltsgefüge selbst finanziell potenter Unternehmen sprengt. 

Die nachfolgende Stellungnahme ist deshalb nicht so zu verstehen, als sei aus wissen-
schaftlicher Sicht ein Zustand oder gar ein Optimum erreicht, das keinen Reformbedarf 
mehr offen ließe. Vielmehr soll die nachfolgende Unternehmensteuerreform unter 
Berücksichtigung der politischen und haushaltsmäßigen Realitäten gewürdigt werden, 
vor dem Hintergrund, dass sie als erster Schritt vom Grundsatz her zwingend notwendig 
und richtig ist, dass aber weitere Schritte folgen müssen. Kein ernst zu nehmender 
Steuerrechtswissenschaftler verlangt, dass in Deutschland die Steuersätze auf ein 
Niveau sinken, das dem in sog. „Niedrigsteuerländern“ auch nur nahe kommt. So ist es 
etwa nicht nötig, die Steuersätze für thesaurierte Gewinne wie in einzelnen Ländern der 
EU auf 10 % oder weniger zu senken. Bei der derzeitigen Situation wären 25 % ohne 
jeglichen Zuschlag, wie Österreich dies seit Jahren verwirklicht hat, ein international 
attraktiver Steuersatz. Investoren berücksichtigen auch andere Standortparameter 
neben den Steuersätzen. Es ist also eine wirtschaftspolitisch und steuerpolitisch falsche 
These, zu glauben, ein Industriestandort wie Deutschland könne nie die Attraktivität 
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derjenigen Staaten erlangen, die Steuersätze für thesaurierte Gewinne deutlich unter 20 
% haben. Wichtig ist allerdings, dass eine realistische Bemessungsgrundlage existiert, 
bei der notwendiger Aufwand auch tatsächlich zum Abzug zugelassen wird.   

III.  Erfordernis einer zukunftsgerichteten Steuerpolitik  

Die Konsolidierung der Staatsfinanzen ist  nicht in nur in weiten Kreisen der 
Bevölkerung, sondern auch der Wirtschaft als Ziel anerkannt. Vor diesem Hintergrund 
herrscht breite Übereinstimmung, dass dieser erste Schritt einer Unternehmen-
steuerreform durch haushaltspolitische Vorgaben begrenzt ist, wenngleich die 
prognostizierten Steuerausfälle vermutlich dann gar nicht einträten, wenn man die 
Steuersätze z. B. über einen 3-Jahres-Zeitraum auf 25 % Gesamtbelastung statt heute 
auf knapp 30 % absenkte und die beabsichtigte Zinsschranke in eben diesem Zeitraum 
abbaute. Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen vor diesem Hintergrund, 
dass derzeit realistischerweise nicht das Optimum erreichbar ist und dass die 
Steuerreform erheblichen politischen Kompromissen  Rechnung tragen musste.  

Die vorliegende Stellungnahme setzt also bewusst das, was realistischer Weise 
verwirklicht werden kann, als Zielsetzung an und nicht das, was aus wissenschaftlicher 
und volkswirtschaftlicher Sicht optimal wäre. 

Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass die geplante Steuerreform als 
solche und in den grundlegenden Entscheidungen richtig ist und dass es 
allerhöchste Zeit war bzw. ist, sie zu verwirklichen. 

B)  Die einzelnen Teile der Unternehmensteuerreform 

I.  Konzept der Unternehmensteuerreform 

Wie eingangs unter A) dargelegt, wird sich der internationale Steuerwettbewerb noch 
dramatisch verschärfen. Zu begrüßen ist deshalb, wie ebenfalls bereits erwähnt, dass 
sich die vorliegende Steuerreform zunächst auf das Wesentliche, nämlich die Senkung 
der Steuersätze für thesaurierte Gewinne konzentriert. Positiv ist dabei hervorzuheben, 
dass diese Möglichkeit, für thesaurierte Gewinne weniger Steuern zu bezahlen, auch für 
Personengesellschafter und Einzelunternehmer gilt. Abzulehnen ist es, sie für „§ 4 III-
Rechner“ nicht anzuwenden (hierzu unten). 

Ein erheblicher Teil des Bruttosozialprodukts moderner Volkswirtschaften wird durch 
Dienstleistungen und in zunehmend stärkerem Maße durch Finanzdienstleistungen 
erwirtschaftet. Finanzdienstleister sind standortmäßig ausgesprochen flexibel. Eine 
zunehmende Flexibilität stellt man auch bei Personen fest, die in relevantem Umfang 
disponibles Vermögen zu Anlagezwecken innehaben. Für einen Deutschen stellt es 
keinerlei Problem dar, im nahe gelegenen und steuerlich attraktiven Ausland wie 
Österreich, der Schweiz, Luxemburg, aber zunehmend auch in den baltischen Staaten, 
den Hauptwohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung zu begründen, wo dann nach 
den jeweiligen Doppelbesteuerungsankommen die unternehmerischen Erträge 
besteuert werden. Auch andere legale Möglichkeiten, wie Investments in Immobilien und 
Unternehmen im Ausland, deren Erträge ausschließlich dort und nicht in Deutschland 
trotz Wohnsitzes der Unternehmer bzw. Investoren in Deutschland besteuert werden, 
stehen weiten Kreisen der Bevölkerung offen.  
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Von daher geht die Unternehmensteuerreform auch insofern den richtigen Weg, als sie 
wesentliche Arten der Kapitaleinkünfte mit einer Abgeltungsteuer belegt, was aber 
nicht Gegenstand dieser Anhörung ist (siehe hierzu in Kürze die folgenden 
Ausführungen des Autors zur öffentlichen Anhörung zur Abgeltungssteuer am 7.5.2007). 

Aus dieser Sicht ist die Unternehmensteuerreform, wie erwähnt, nachhaltig zu begrüßen. 
Sinnvoll wäre es, im Rahmen dieser Unternehmensteuerreform von politischer Seite ein 
deutliches Signal zu setzen, dass sie nur der erste Schritt ist, und die die Regierung 
stellenden Parteien ihre Fortentwicklung und vor allem die sorgfältige Beobachtung der 
Wirkungen der einzelnen Maßnahmen anstreben. 

Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, dass die Unternehmensteuerreform aus-
reicht, um verschiedene Unternehmen davon abzuhalten, Deutschland zu verlassen, 
aber noch nicht genügt, um Unternehmen in größerem Umfang nach Deutschland zu 
holen. Wir brauchen aber in Deutschland einen starken Zuzug von Unter-nehmen und 
einen Zustrom von Kapital. Deutschland muss auch, wie eingangs erwähnt, für gut 
verdienende und vermögende Privatpersonen deutlich an Attraktivität gewinnen. Es 
bedarf von daher nur relativ weniger Schritte, wie etwa der Senkung der Steuersätze im 
privaten Bereich, um andere überaus positive Standortfaktoren, wie etwa das Potential 
an hoch qualifizierten Arbeitskräften, die politische Stabilität und die persönliche 
Sicherheit viel stärker zu nutzen, als dies heute der Fall ist. Bei realistischer 
Betrachtungsweise wären es relativ wenige, wenn auch in der Anfangsphase mit 
durchaus beträchtlichen Steuerausfällen verbundene Schritte, die genügen würden, um 
Deutschland vom relativ unattraktiven zum attraktiven Standort zu machen. 

1.  Im internationalen Steuerwettbewerb haben sich vor allem folgende Parameter als 
für die Standortwahl von Unternehmen und Investoren wesentlich erwiesen; 

a) Die Steuersätze für thesaurierte Gewinne von Kapitalgesellschaften und dort, 
wo Personengesellschaften üblich sind (wie in Deutschland), von Personengesell-
schaften; 

b)  die steuerliche Ausschüttungsbelastung bei der Ausschüttung an aus- und 
inländische Kapitalgesellschaften und natürliche Personen; 

c) die realitätsgerechte Bemessungsgrundlage, die dem Grundsatz der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (vgl. zur Leistungsfähigkeit 
allgemein BVerfGE 107, 27 (47 ff.); 105, 17 (46); 99, 216 (232); 89, 346 (352); 61, 
319 (343); 43, 1 (8 ff.); zur realitätsgerechten Tatbestandsgestaltung insbesondere 
BVerfGE 66, 214 (223)) Rechnung trägt und es zu keiner Substanzbesteuerung in 
wirtschaftlich schlechten Jahren kommen lässt; 

d) die Spitzensteuersätze im Bereich der Einkommensteuer sowie 

e) die Durchschaubarkeit und Klarheit des Steuersystems und die Erkennbarkeit der 
steuerlichen Folgen unternehmerischen Handelns. 

Schon dieses sehr grobe Raster zeigt, dass die vorliegende Unternehmensteuerreform 
beim zentralen Aspekt des lit. a) in richtiger Weise ansetzt und damit den wesent-
lichsten Punkt aufgreift. 
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2.  Die Ausschüttungsbelastung für Unternehmen wird im Rahmen dieser 
Steuerreform nicht aufgegriffen und  soll deshalb im Folgenden nicht erörtert 
werden. 

3.  Die sog. Verbreiterung der Bemessungsgrundlage etwa in Form der Einführung 
einer Zinsabzugsschranke ist rechtspolitisch verfehlt, worauf noch eingegangen 
wird. 

 Auch aus wissenschaftlicher Sicht wird nicht verkannt, dass das zur Verfügung 
stehende Entlastungsvolumen aus haushaltsmäßigen Gründen beschränkt ist. 
Dennoch sollte folgendes wesentliche Faktum nicht aus den Augen verloren werden: 
Jede systemwidrige Regelung, die die Bemessungsgrundlage der Steuer verändert 
und gegen das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit verstößt, bringt 
ein weiteres Stück Ungerechtigkeit in das deutsche Steuersystem; denn die durch  
Systemwidrigkeiten eintretenden Mehrbelastungen erzeugen nahezu zwangsläufig 
eine Belastungsasymmetrie zwischen verschiedenen Unternehmen und  Einkunfts-
arten. Es gelingt schon in theoretischen Modellrechnungen nicht, die Folgen einer 
systemwidrigen Regelung auch nur modelltheoretisch zu erfassen. 
Systemwidrigkeiten gleichmäßig zu verteilen, ist in der Vergangenheit weder bei 
Belastungen noch bei steuerlichen Entlastungen zufriedenstellend gelungen.  

4.  Nachteilig ist, dass diese Unternehmensteuerreform das Steuersystem in Teilen 
beträchtlich verkompliziert. Das Bestreben des Gesetzgebers, missliebige 
Gestaltungen möglichst im Vorfeld auszuschließen, ist verständlich. Dennoch ist 
gerade im Bereich der Zinsabzugsschranke, aber auch im Bereich thesaurierter 
Gewinne von Personengesellschaften und  Einzelunternehmern mit durchaus nicht 
unbeträchtlichen Anwendungsproblemen im Detail zu rechnen. 

Insgesamt ist die Konzeption der Unternehmensteuerreform im Rahmen des 
Machbaren richtig und zu begrüßen und stellt den ersten und vielleicht 
wichtigsten Schritt zur steuerpolitischen Stärkung des Standorts Deutschland 
dar, dem aber weitere folgen müssen. 

 

II.  Thesaurierungsbegünstigung/Investitionsabzug 

1.  Notwendigkeit der Regelung 

Auf die Notwendigkeit der Regelung wurde bereits hingewiesen. Deutschland muss im 
Steuerwettbewerb den Anschluss an die übrigen europäischen Länder gewinnen, die 
deutlich attraktivere Steuersätze haben. Hingewiesen sei nur darauf, dass Österreich 
seit vielen Jahren einen Steuersatz für thesaurierte Gewinne von 25 %, die Schweiz, je 
nach kantonalen Steuern, zum Teil einen deutlich niedrigeren Steuersatz und Luxemburg 
einen Steuersatz von 10 % hat. In Tschechien beträgt der Steuersatz 24 % und in der 
Slowakei 19 %. 

2.  Höhe der Belastung 

Die genannten Zahlen zeigen, dass die Absenkung möglicherweise noch nicht 
ausreicht. Es sollte in den nächsten Jahren genau die Entwicklung beobachtet werden, 
um, wie erwähnt, möglichst kurzfristig die Steuersätze für thesaurierte Gewinne auf 25 % 
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bei Abschaffung des Solidaritätszuschlages zu senken. Dies würde Deutschland zu 
einem international diesbezüglich sehr attraktiven Steuerstandort werden lassen und 
eine merkliche Zunahme von Unternehmen und Investitionen bewirken. 

3.  Konkrete Umsetzungen 

a)  Körperschaften 

Nach wie vor rechtspolitisch abzulehnen ist die Beibehaltung der Gewerbesteuer in der 
bisherigen Form, was, wie nachfolgend darzustellen ist, nur als unvermeidlicher 
politischer Kompromiss verstanden werden kann. Es wäre sinnvoll gewesen, eine 
grundlegende Reform der kommunalen Finanzen vorzunehmen, weil dann das 
Körperschaftsteuergesetz auch für ausländische Unternehmer und Investoren sichtbar 
die reale Gesamtbelastung in Form des Steuersatzes hätte ausweisen können. Auch 
ein bloßer gemeindlicher Zuschlag auf die Körperschaftssteuer, der durch das 
Körperschaftsteuergesetz im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen hätte 
begrenzt werden müssen, hätte hier der Transparenz gedient.  

Sieht man von dem ab, so ist, wie mehrfach erwähnt, die Absenkung des Steuersatzes 
von 25 % auf 15 % (§ 23 KSTG-E) nachhaltig zu befürworten. 

Weitere Zielsetzung muss es allerdings sein, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. 
Mehr als 1 ½ Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung einen Solidaritätszuschlag, der 
inzwischen wieder auf 5,5 % gestiegen ist, zu erheben, der zudem nicht ausschließlich 
zum Aufbau der neuen Bundesländer eingesetzt wird, wirkt befremdlich. 

Ansonsten handelt es sich, wie mehrfach erwähnt, um eine klare Regelung und um ein 
rechtspolitisch deutliches Signal. 

b)  Personengesellschaften und Einzelunternehmen 

aa) Die in § 34 a EStG-E geregelte Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne ist, 
wie bereits erwähnt, ein richtiger Schritt. In einem Land, in dem die Mehrheit aller 
Unternehmen in Form von Einzelunternehmen und Personengesellschaften 
organisiert ist, wäre sonst eine nicht zu rechtfertigende und auch 
verfassungsrechtlich nicht haltbare Benachteiligung dieser Gruppe von 
Unternehmern entstanden. 

 Allerdings ist die Regelung inhaltlich kompliziert, was aber weithin nicht zu 
vermeiden war. 

bb) Korrigiert werden sollte die Beschränkung der Begünstigung nicht entnommener 
Gewinne auf Mitunternehmeranteile solcher Unternehmer, die zu mehr als 10 % am 
Gewinn der Mitunternehmerschaft beteiligt sind oder deren Gewinnanteil mehr als 
10.000,-- € beträgt. Das dient ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs der 
Verwaltungsvereinfachung. Es soll verhindert werden, dass der Steuerpflichtige 
auch für Gewinnanteile aus Mitunternehmerschaften, an denen er nur mit einem 
geringen Anteil beteiligt ist und seine diesbezügliche Mitunternehmerinitiative daher 
minimal ausgeprägt ist – Beteiligungen an Medienfonds und Windkraftfonds werden 
hier genannt – die Begünstigung in Anspruch nehmen kann. Gerechtfertigt wird 
diese Einschränkung damit, dass nach Sinn und Zweck der Regelung der 
Einzelunternehmer und die Personengesellschaften, soweit diese nicht als 
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Publikumsgesellschaften zu klassifizieren sind, begünstigt werden sollen. Der 
Einzelunternehmer könne den Antrag unabhängig von der Höhe des Gewinns 
stellen.  

 Diese Regelung sollte unbedingt nochmals unter dem Aspekt überdacht werden, ob 
die damit einhergehende Verwaltungsvereinfachung wirklich relevant ins Gewicht 
fällt im Verhältnis zu den zu befürchtenden Nachteilen. Um das Ziel der 
Verwaltungsvereinfachung mit dem der Gleichbehandlung der Kleinunternehmer zu 
vereinbaren, würde es genügen, dass die Begünstigung der nicht entnommenen 
Gewinne in den Fällen, in denen der Mitunternehmer nicht zu mehr als 10 % am 
Gewinn der Mitunternehmerschaft beteiligt ist oder in denen sein Gewinnanteil nicht 
mehr als 10.000,-- € beträgt, nur dann gewährt wird, wenn alle „Klein-Mitunter-
nehmer“ einheitlich (durch entsprechenden gesellschafterlichen 
Mehrheitsbeschluss) die Thesaurierungsbegünstigung wählen und auch Entnahmen 
der begünstigten Gewinne nur einheitlich erfolgen können.  

 Dies ist vor folgendem Hintergrund zu sehn: Die Gesetzesbegründung vermittelt den 
Eindruck, der Gesetzgeber sei negativ gegen vormalige Steuersparfonds, die es 
aber seit Bestehen des § 15 b EStG nicht mehr gibt, voreingenommen. Gerade 
geschlossene Fonds in der Rechtsform der Personengesellschaft sind für 
Finanzierungsmaßnahmen, etwa im Bereich der Private Equity dringend 
erforderlich. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Banken bei 
risikoreichen Unternehmensfinanzierungen, z. B. bei Kleinunternehmen, bei 
Existenzgründern und im Mittelstand, zurückgezogen haben. Für solche Fonds ist es 
von Interesse, dass Gewinne thesauriert werden und für Reinvestitionen auch zur 
Verfügung stehen. Warum das Geld derjenigen Investoren, die sich an einem 
Publikumsfonds beteiligen, in Zeiten, in denen es keine Steuersparfonds mehr gibt, 
sondern in denen sich  Fonds am Markt ausschließlich unter der 
Renditeorientierung behaupten können, weniger Wert sein soll als das Geld von 
Investoren, die zu mehr als 10 % beteiligt sind oder mehr als 10.000,-- € Gewinne 
erhalten, ist nicht einzusehen. Vor dem Hintergrund der verfassungsmäßigen 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, also einer speziellen Ausprägung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ist verfassungsrechtlich bedenklich, weil es, um das 
Ziel der verfassungsrechtlich anerkannten Steuervereinfachung zu erreichen, das 
hier vorgeschlagene mildere Mittel der einheitlichen Ausübung des Thesaurierungs-
wahlrechts gibt. 

 Die durch den Verzicht auf diese Schranke zusätzlich eintretenden Steuerausfälle 
dürften, wenn überhaupt, dann nur minimal sein, weil die Schranke ohnehin nicht 
„beratungsfest“ ist. Geschlossene Fonds, die Anlegern (einschließlich der 
Kleinanleger) Thesaurierungsmöglichkeiten gewähren wollen, werden dann 
entweder einen Teil der Investments über eine Kapitalgesellschaft tätigen oder 
Anlegern anbieten, sich über eine Kapitalgesellschaft zu beteiligen. 

cc) Bezüglich der Nachversteuerung erscheint der Zwang zur Versteuerung in den 
Fällen des § 34 a Abs. 6 Ziff. 2 EStG-E bei Einbringung eines Betriebs oder eines 
Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft problematisch. Systematisch 
richtig wäre, dass die Nachversteuerung dann unterbleibt, wenn in der 
Kapitalgesellschaft der dem bisherigen Mitunternehmeranteil entsprechende Teil 
des thesaurierten Gewinns ebenfalls thesauriert wird. Verfahrensmäßig wäre das 
machbar. Die derzeitige Regelung benachteiligt den Einbringenden grundlos. 
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 Das Argument in der Gesetzesbegründung, durch die Veräußerung der Einbringung 
an eine Kapitalgesellschaft halte der Steuerpflichtige den Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil nicht mehr aufrecht und habe somit auch keinen weiteren 
Anspruch auf die Gewährung des Steuervorteils, trifft den Kern der Problematik 
nicht. Auch der Einbringende kann sein Kapital nicht privat nutzen, sondern behält 
die unternehmerische Nutzung bei. Es gilt, möglichst Rechtsformneutralität 
herzustellen, weshalb sich der Gesetzgeber des Umwandlungsteuergesetzes in § 
20 UmwStG zu Recht entschlossen hat, steuerneutrales Einbringen des Betriebs 
oder Mitunternehmeranteils unter bestimmten Voraussetzungen zu ermöglichen. 
Dies schafft die erforderliche Flexibilität bei der Umstrukturierung 
einzelunternehmerischer und mitunternehmerischer, also personengesellschafter-
licher Beteiligungen. Das Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs, Unternehmer zu 
begünstigen, die Kapital im Unternehmen belassen, darf diejenigen Unternehmer 
nicht aussparen, die so handeln und lediglich ihren Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft einbringen; denn auch sie 
verwenden den Gewinn nicht außerunternehmerisch, also zu privaten Zwecken, 
sondern belassen ihn im Unternehmen, vorausgesetzt, er wird dann auch in der 
Kapitalgesellschaft entsprechend thesauriert. Wo dies nicht faktisch möglich wäre, 
weil bisher kein Gewinn in der Kapitalgesellschaft thesauriert wurde und der von 
den einbringenden Gesellschaftern thesaurierte Gewinn dann allen 
Kapitalgesellschaftern bei Ausschüttungen zu Gute käme,  könnte er in eine speziell 
für die einbringenden Unternehmer gebildete besondere Rücklage eingestellt 
werden. 

c) Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen zur Förderung 
kleiner und mittlerer Betriebe 

Die Beibehaltung der Regelung des § 7 g EStG ist nachhaltig zu begrüßen. 

Als ausgesprochen positiv zu bewerten ist, dass ferner nunmehr Wirtschaftsgüter 
begünstigt sind, die nicht neuwertig sind. Es ergab keinen Sinn, dass man 
Unternehmen, die im Interesse der Ersparnis z. B. auf gebrauchte Maschinen oder 
Fahrzeuge zurückgreifen, die Begünstigung versagt hat. Zudem dürfte es den Markt für 
gebrauchte Investitionsgüter beleben. 

Wenig zielführend erscheint es jedoch, dass bei der Gewinnermittlung künftig 
Investitionen nur noch bei einem Gewinn bis zu 100.000,-- € berücksichtigt werden. Die 
Regelung trifft vor allem „§ 4 III-Rechner“, namentlich Freiberufler, die erfolgreich sind 
und einen z. T. deutlich höheren Gewinn als 100.000,-- € erzielen  und weder von § 7 g 
EStG noch von der Thesaurierungsbegünstigung des § 34 a EStG-E profitieren. Gerade 
dieser Berufstand sollte zu Investitionen angeregt werden. Deshalb ist es verfehlt, den 
besser verdienenden Teil dieser Freiberufler von allen Möglichkeiten der 
steuergünstigten Bildung eines „Finanzpolsters“ abzuschneiden. Diese Grenze sollte für 
diesen Teil der Steuerpflichtigen höher gesetzt werden oder ganz entfallen. 

III.  Gewerbesteuer 

1.  Die Beibehaltung der Gewerbesteuer als politische „Notlösung“ 

Wie dargelegt wäre es sinnvoll gewesen, die im internationalen Steuerwettbewerb als 
antiquiert geltende und störende Gewerbesteuer abzuschaffen. Wieder einmal ist dies 
am Widerstand der Kommunen bedauerlicherweise gescheitert.  
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Die Änderungen der Gewerbesteuer sind im Wesentlichen unter dem Aspekt der 
Gegenfinanzierung zu sehen. Wirtschaftspolitisch sind sie durchweg schädlich. 

Hier gilt was oben bereits gesagt wurde, nämlich, dass jede Verfälschung der 
Bemessungsgrundlage in die eine oder andere Richtung zu Ungleichbehandlungen 
unter den Steuerpflichtigen führt, weil im Vorfeld einer Gesetzgebung die Belastungen 
nicht hinreichend zielgenau zu ermitteln sind. Im Einzelnen mögen wenige Hinweise 
genügen:  

a) In der Neufassung des § 8 GewG wird künftig ein Viertel der Summe aus 
verschiedenen Betriebsausgaben dem Gewinn hinzugerechnet. Hierbei ist bei 
Entgelten für Schulden eine beträchtliche Ausweitung des Tatbestandes (§ 8 Nr. 1 
GewStG) festzustellen. Dies gilt auch bezüglich des Tatbestandes der Renten und 
dauernden Lasten sowie weiterer Tatbestände. Es ist nicht damit zu rechnen, dass 
die Auswirkungen heute schon zielgenau ersehen werden können. Gerade die 
Regelung zeigt, dass die ohnehin vorhandene Systemwidrigkeit noch verstärkt wird. 

 Ersichtlich ging es um eine hohe Gegenfinanzierung im Bereich der kommunalen 
Steuer. Es wäre besser, man entschlösse sich von gesetzgeberischer Seite dazu, 
auf systemwidrige Hinzurechnungen zu verzichten und den Gemeinden die 
politische Last aufzuerlegen, gegebenenfalls zur Sicherung ihres 
Gewerbesteueraufkommens die Hebesätze entsprechend zu erhöhen. Sachlich 
lassen sich nämlich die Abzugsbeschränkungen, auch wenn sie „nur 25 %“ 
betragen, nicht rechtfertigen; denn sie verstoßen allesamt gegen den Grundsatz der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Betriebe, die nun einmal diese 
Aufwendungen haben, werden gewerbesteuerlich zu Unrecht belastet 

b) Nicht ersichtlich ist – die Begründung sagt dazu nichts – ob künftig die Hinzu-
rechnung, anders als nach der bisherigen Regelung des § 8 Ziff. 4 GewSt, von 
einem „Viertel der Summe aus Gewinnanteilen der stillen Gesellschafter“ nur dann 
erfolgt, wenn sie beim Empfänger nicht zur Steuer nach dem Gewerbeertrag 
heranzuziehen sind. Sollten künftig auch Gewinne des atypischen stillen 
Gesellschafters, die bekanntlich als gewerbliche Mitunternehmereinkünfte ohnehin 
mit Gewerbeertragsteuer belastet sind, nochmals zu einem Viertel hinzugerechnet 
werden? Das wäre insoweit eine Doppelbelastung und verfassungswidrig. Hier 
müsste im Gesetz ein Hinweis erfolgen, dass nur der typisch stille Gesellschafter 
gemeint ist, was durch die Übernahme der derzeit geltenden Formulierung erreicht 
werden kann. 

2.  Freibetrag 

Die Einführung eines Freibetrages von 100.000.-- € beseitigt für die Unternehmer, bei 
denen die entsprechenden Erträge diesen Betrag überschreiten, auch die 
verfassungsrechtliche Problematik nicht. 

3.  Einheitliche Festlegung der Gewerbesteuermesszahl 

Die einheitliche Festlegung der Gewerbesteuermesszahl auf 3,5 % und damit die 
Abschaffung des bisher für Einzelgewerbetreibende und Personengesellschaften 
geltenden Staffeltarifs von 1 % bis 5 % in Schritten von 5.000,-- € bringt zwar eine 
geringfügige Vereinfachung, aber auch teilweise eine Mehrbelastung der betroffenen 
Unternehmen.  
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4.  Zusammenfassende Würdigung 

Die gewerbesteuerlichen Änderungen sind Ausfluss des Dilemmas, das die 
Gewerbesteuer als solche kennzeichnet: Die Beibehaltung ist ein politischer 
Kompromiss, und in diesem  Zusammenhang sollten ersichtlich Steuerausfälle der 
Gemeinden vermieden werden, was zu weiteren Systemwidrigkeiten führt. Gerade weil 
auch die neuen Regelungen heute einem politischen Kompromiss geschuldet sind, 
sollten sie in Zukunft laufend in ihren Auswirkungen beobachtet werden. Es ist zu 
befürchten, dass hier auch weiterhin steuerliche Asymmetrien entstehen. Unternehmen, 
die wie etwa Dienstleistungsunternehmen auf wenig Investitionen und wenig 
Fremdkapital angewiesen sind, werden davon nicht betroffen, investierende 
Unternehmen umso stärker, je mehr sie investieren, weil dies in Deutschland nun einmal 
zu einem großen Teil mit Fremdkapital geschehen muss. Wir benötigen in Deutschland 
aber gerade und verstärkt wieder produzierende Unternehmen, die auf hohe 
Investitionen angewiesen sind. Deutschland muss in diesem Zusammenhang alles tun, 
um die Attraktivität des Landes für solche Unternehmen zu erhöhen.  

IV.  Zinsschranke mit Escape-Klausel 

1.  Allgemeine Hinweise 

Die problematischte Regelung im Gesetzentwurf ist die Zinsschranke in § 4 h EStG-E, 
die auch für Kapitalgesellschaften gilt. Ersichtlich handelt es sich um eine systemwidrige 
Regelung, die ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs (S. 54) damit 
gerechtfertigt wird, die heute schon bestehenden Abwehrmaßnahmen bei Darlehen 
ausländischer Konzernmütter an ihre deutschen Konzerntöchter seien im 
Körperschaftsteuergesetz bzw. Außensteuergesetz unzureichend. Tatsächlich handelt 
es sich jedoch um Gegenfinanzierungsmaßnahmen. Zu einer freien Weltwirtschafts-
ordnung passt es generell nicht, die Freiheit von Unternehmern und Unternehmen in 
ihrer Finanzierungsentscheidung einzuschränken. 

Eine grundlegende Reform wäre in dem Sinn erforderlich, dass weltweit unter  
Änderung der Doppelbesteuerungsabkommen und des OECD-Musterabkommens 
jedenfalls in gewissen Fällen wie etwa bei Unternehmenskrediten Zinsen in dem Land 
besteuert werden, in das das Darlehen vergeben wird und wo also die Erträge zur 
Zinszahlung erwirtschaftet werden. Alles andere bedeutet letztlich ein „Hinterherlaufen“ 
hinter Gestaltungen, die z. T. steuerlich, z. T. aber auch rein ökonomisch bedingt sind, 
mit der Folge, dass steuerliche Beschränkungen verschiedene Unternehmen  völlig 
ungleich treffen können. 

Bei der Zinsschranke stellt sich heute die Schwierigkeit, dass niemand hinreichend 
genau absehen kann, welche Unternehmen in welcher Weise betroffen werden und ob 
die dann auftretenden Differenzierungen dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit der 
Besteuerung widersprechen und sogar verfassungswidrig sind. Eine solche 
Untersuchung würde umfangreiche empirische Studien erfordern, die hier schon 
angesichts der Kürze der Zeit nicht geleistet werden können. 

Diese Darstellung muss sich deshalb darauf beschränken, wesentliche Mängel der 
geplanten Regelung aufzuzeigen. 

2.  Die Regelung im Einzelnen 
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Die Regelung bringt für Unternehmen, die ihr unterfallen, weil die Zinsen 30 % des um 
die Zinsaufwendungen erhöhten und um die Zinserträge verminderten maßgeblichen 
Gewinns überschreiten und Ausschlusstatbestände – wie namentlich die Freigrenze von 
1 Million – nicht eingreifen, unverhältnismäßig hohe Belastungen. Schon heute ist 
absehbar, dass insbesondere die Unternehmen, die hohen Investitionsbedarf haben, 
den sie nur mit Fremdkapital finanzieren können, betroffen sind, wohingegen 
Unternehmen, etwa im Dienstleistungsbereich und im Bereich der Software-
Entwicklung, schlichtweg alle Unternehmen, die mit geringem Betriebsvermögen 
auskommen, nicht oder deutlich weniger belastet werden. 

Deutlich absehbar ist, dass die heute als Freigrenze ausgestaltete Schranke von 1 
Million € für den Betrag von Zinsaufwendungen verfassungswidrig ist. Unternehmen, die 
etwa 1,1 Millionen € Zinsaufwendungen haben, aber keine Zinserträge und damit nur 
Zinsaufwendungen in Höhe von 30 % des Gewinns abziehen dürfen, werden gegenüber 
gleichen Unternehmen, für die der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den Betrag 
der Zinserträge übersteigt und weniger als 1 Million € beträgt, unverhältnismäßig stärker 
belastet. Eine Differenz von lediglich 100.000,-- € in den Zinsaufwendungen kann hier zu 
steuerlichen Belastungsdifferenzen in erheblichem Umfang führen. Unternehmen werden 
und müssen hier aus wirtschaftlichen Gründen gezielt den Zinsaufwand nach unten 
drücken, auch um den Preis, dass sie dann gegenwärtige und künftige wirtschaftliche 
Chancen nicht wahrnehmen können. 

Da mag folgendes Beispiel erhellen: Ein Unternehmen nimmt Darlehen in Höhe von 20 
Mio. € auf und zahlt hierfür bei 5 % Zinsen 1 Mio. € pro Jahr. Es kann den Zinsaufwand 
in vollem Umfang steuerlich abziehen. Unterstellt, das Unternehmen nimmt ein Darlehen 
in Höhe von 20.100.000 € an Darlehen auf und zahlt hierfür bei 5 % Zinsen 1.005.000 €, 
dann kann es den Zinsaufwand nur noch in Höhe von 301.500 € steuerlich zum Abzug 
geltend machen. Bei 15 % Steuersatz ergibt dies allein bei der Körperschaftsteuer 
einen Belastungsunterschied in beiden Fällen von 104.777 €. Bei einer unterstellten 
Gesamtbelastung von 29 % durch alle Steuern sind es 202.565 €. Das alles wegen 
einer Zinsunterschieds von 100.000 € pro Jahr. Es ist offensichtlich, dass dieser 
Belastungsunterschied verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. 

Die Freigrenze muss zu einem Freibetrag werden. 

3.  Zusammenwirken mit § 8 a KStG-E 

 Bei Körperschaften besteht das Problem, dass die Escape-Klausel wegen der 
Einschränkung durch § 8 a KStG-E in vielen Fällen nicht greifbar wird. Dies war 
vermutlich so nicht beabsichtigt. Es sollte noch vor Verabschiedung des Gesetzes 
überprüft werden, ob es der neuerlichen Einschränkung durch § 8 a KStG-E wirklich 
bedarf, um das Ziel zu erreichen. Vor allem dürften diese Einschränkungen der Escape-
Klausel in § 8 a KStG-E die Finanzierungen mittelständischer Unternehmer beträchtlich 
beschränken. Hier ist die 10 %-Grenze bezüglich der Gesellschafterfinanzierung 
deutlich zu niedrig, das Abstellen auf den Zinssaldo statt auf die Zinsaufwendungen 
erscheint nicht vertretbar. Drittfinanzierungen sollten herausgenommen werden, weil sie 
mit der Intention des Gesetzes nichts zu tun haben.  

4.  Erfordernis der Ausnahmen für bestimmte Unternehmen 

Unternehmen wie Banken, Versicherungen und Bausparkassen, die zwingend auf 
Finanzierungen angewiesen sind, würden durch die Regelung in ihrer 
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Wettbewerbsfähigkeit erheblich geschwächt. Es kann nicht sein, dass aus steuerlichen 
Gründen ein deutlich höherer Eigenkapitalanteil als aus banken- bzw. 
versicherungsaufsichtsrechtlichen Gründen erforderlich ist. Für Unternehmen, die 
gewissermaßen von Finanzierungen und damit von hohen Refinanzierungen „leben“, 
passt die Regelung nicht. Solche Unternehmen sollten generell ausgenommen werden.  

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass ausländische Investoren, die etwa in den 
deutschen Immobilienmarkt mit zig Milliarden Investitionen gegangen sind, hier eine 
erhebliche belebende Wirkung, vor allem z. B. auf die Baukonjunktur einschließlich des 
Baunebengewerbes, hatten. Diese Investoren finanzieren ihre Investments nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit mit hohen Fremdkapitaleinsätzen und zwar vorwiegend 
aus rein unternehmerischen Gründen. Die US-amerikanischen Pensions-Fonds 
erwarten möglichst hohe Erträge, wobei nicht nur mit Eigenkapital, sondern mit 
Fremdkapital gearbeitet wird, um einen Leveraged-Effekt zu haben. Solche 
Konstruktionen werden durch die Zinsschranke in vielen Fällen wirtschaftlich 
uninteressant und unrentabel gemacht. Ausländische Investoren werden aber nicht ihr 
Investmentverhalten ändern, sondern werden sich dann aus Deutschland zurückziehen 
und hier nicht mehr investieren.  

Es hätte abgeklärt werden sollen, inwieweit solche Zinsschrankenregelungen in den 
wesentlichen Industriestaaten üblich sind, damit Deutschland nicht auf diese Weise 
erheblich in der Konkurrenzfähigkeit als Standort für kapitalmäßige Investments 
geschwächt wird. 

 

5.  Weitere Aspekte 

Mit der Zinsschranke sollte erreicht werden, dass in Deutschland kein Steuersubstrat 
verloren geht, indem an ausländische Darlehensgeber Zinsen bezahlt werden, obwohl in 
Deutschland die wirtschaftlichen Leistungen entstehen. EU-rechtlich wäre es allerdings 
nicht zulässig, die Zinsschranke nur bezüglich solcher Zinszahlungen anzuwenden, die 
ins Ausland fließen. Hierdurch entsteht die missliche Situation: Um Steuersubstrat in 
Deutschland zu halten, bräuchte der Gesetzgeber nur diese Konstruktionen zu erfassen. 
Um nicht EU-rechtswidrig zu handeln, werden dann alle Zinsaufwendungen, auch wenn 
die Zinsen an inländische Darlehensgeber bezahlt werden, erfasst, was nicht nötig ist, 
weil die inländischen Darlehensgeber ja die Zinsen ohnehin versteuern müssen. Damit 
trifft man etwa auch PPP-Projekte, die zu 80 % bis 90 % fremdfinanziert werden, obwohl 
es sich durchweg ausschließlich um Investitionen in Deutschland von deutschen 
Unternehmern bzw. natürlichen Personen handelt.  

Dass bei Leasingraten und Lizenzen ein Finanzierungsanteil von 25 % unterstellt wird, 
erscheint in vielen Fällen nicht realistisch. Hier sollte dem Steuerpflichtigen zumindest 
die Möglichkeit gegeben werden, den tatsächlichen Finanzierungsanteil nachzuweisen. 

6. Ergebnisse 

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Zinsschranke so viele Probleme enthält, dass 
sie zufriedenstellend und verfassungs- und europarechtskonform gar nicht geregelt 
werden kann. Wenn von Seiten des Gesetzgebers die Meinung besteht, man könne im 
Interesse der Gegenfinanzierung darauf nicht verzichten, sollte alles versucht werden, 
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um im hier dargelegten Sinn die gröbsten, für Unternehmer nicht verkraftbaren 
Auswirkungen durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu vermeiden. 

V.  Funktionsverlagerungen 

1.  Allgemeine Hinweise 

Die Funktionsverlagerung gehört ebenfalls zu den sehr kritisch zu sehenden 
Gegenfinanzierungsmaßnahmen. Die Regelung ist ausgesprochen kompliziert. 
Einzuräumen ist freilich, dass es kaum möglich ist, das gewollte Ziel mittels einer 
einfachen Regelung zu erreichen. 

Der Begriff der Funktionsverlagerung ist ersichtlich sehr weit gefasst und umfasst 
sowohl die volle als auch die zeitweise oder teilweise Verlagerung von betrieblichen 
Aufgaben und Chancen, aber auch von Risiken. 

Geht man davon aus, dass der Gesetzgeber sein Ziel erreichen will, so ist dennoch die 
Methode der Berechnung der steuerrelevanten Parameter überaus kompliziert und in 
der Praxis gerade für kleine und mittlere Unternehmen kaum zu bewältigen. Ob die 
Escape-Klausel hinreichend Abhilfe schafft, ist schwer abschätzbar.  

Problematisch ist, dass nur die Funktionsverlagerung ins Ausland, nicht aber die 
Funktionsverlagerung vom Ausland nach Deutschland, durch die eine nach Deutschland 
verbrachte Gewinnchance aktivierbar wäre, gesetzlich geregelt wird. 

 Die Frage, wie der Wesentlichkeitsbegriff in der Neufassung des § 1 Abs. 3 AStG zu 
verstehen ist, ist nach wie vor offen.  

2.  Erfordernis von Konkretisierungen 

Derzeit sind weder die Unternehmen noch der Gesetzgeber so weit, eine praktikable 
Regelung zu finden, nicht zuletzt, weil empirisches Material fehlt, in welchen Fällen 
Funktionsverlagerungen eine Größenordnung haben und so klar nachvollziehbar sind, 
dass hinreichend bestimmte und auch praktikable steuerliche Tatbestände formuliert 
werden können. 

Besonders problematisch erscheint, die Funktionsverlagerung auch als Verdoppelung 
und Vervielfältigung zu verstehen. Es sollte auf eine echte Verlagerung beschränkt 
werden, sonst wird die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Unternehmen im Ausland 
stark erschwert. Es muss alles getan werden, um zu verhindern, dass schon aus Angst, 
der Funktionsverlagerungsbesteuerung zu unterfallen, deutsche Unternehmen künftig 
bevorzugt Entwicklungen im Ausland statt im Inland vornehmen. 

Klargestellt werden sollte auch, dass dann, wenn etwa kurzfristig Arbeitnehmer entsandt 
werden, um z. B. bei Tätigkeiten von Auslandstöchtern Hilfestellungen zu leisten, weil 
etwa die Entwicklung der EDV-Software, das entwickelte Patent oder  andere Dinge 
Unterstützung bedürfen, dies nicht zur Erfüllung eines Steuertatbestandes führt. Es 
müsste sichergestellt werden, dass kurzfristige Know-How-Transfers und vergleichbares 
mehr nicht den Steuertatbestand auslösen. 

Dringend notwendig ist eine Übergangsregelung, die sicherstellt, dass es den 
Steuerpflichtigen nicht zur Last gereicht, wenn sie Dokumentationen, die bis zum 
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Inkrafttreten des Gesetzes nicht erforderlich waren, nicht beibringen können. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen haben die für die jeweils verlagerte Funktion getätigten 
Aufwendungen bislang nicht dokumentiert, weil es nicht erforderlich war. Das kann ihm 
hier nicht zum Nachteil gereichen. 

In verfahrensmäßiger Hinsicht ist auch das „Glaubhaft-Machen“ in der Escape-Klausel 
nicht hinreichend konkret. 

3.  Zusammenfassung 

Insgesamt ist die Gegenfinanzierung der Unternehmensteuerreform durch die Regelung 
der Besteuerung der Funktionsverlagerungen problematisch. Sie ist möglicherweise 
kontraproduktiv, indem sie hochwertige Entwicklungen aus  Deutschland hinausdrängen 
kann. Sinnvoller wäre es, von Steuerpflichtigen zu verlangen, dass 
Entwicklungsaufwendungen für Patente, Lizenzen und dergleichen, die in Deutschland 
anfallen und steuerlich zum Abzug führten, rückgängig gemacht werden, wenn die 
Patente und Lizenzen ins Ausland transferiert werden, um sie dort zu verwerten und 
wenn dadurch Deutschland Steuersubstrat entgeht. Das müsste dann aber in 
Abhängigkeit von den dort erzielten Gewinnen erfolgen. Wie sich heute die Situation 
darstellt, kommt es im Fall der Funktionsverlagerung im steuerlichen Sinne zu mitunter 
durchaus erheblichen Steuerzahlungen, die es dem Unternehmen verwehren, im 
Ausland mit solider Finanzausstattung die Produktion mit Hilfe der verlagerten Assets 
aufzubauen und daraus Gewinne zu erzielen. 

Auch hier zeigt sich, dass solche Maßnahmen mittel- und längerfristig zu erheblichen 
Nachteilen durch die Verlagerung der Entwicklung führen und eine dauerhafte 
Verbesserung der Situation am ehesten erreicht wird, wenn Deutschland steuerlich 
ausreichend interessant wird, um Entwicklungen, die im In- und Ausland gemacht 
wurden, von hier aus zu verwerten. 

VI.  Verlustvorträge bei Sanierungen und Umstrukturierungen 

1.  Zielsetzungen 

Ersichtlich sind auch die weiteren Einschränkungen des Verlustabzugs bei 
Körperschaften als Gegenfinanzierungsmaßnahmen gedacht. Die geplante 
Neuregelung ist klarer als die bisherige, was aber vor allem deshalb der Fall ist, weil sie 
deutlich restriktiver ist. Die 3-Stufen-Regelung, die zwischen der Übernahme von 25 % 
bis 50 % und über 50 % des gezeichneten Kapitals der Mitgliedschaftsrechte, der 
Beteiligungsrechte oder Stimmrechte an einer Körperschaft, an einen Erwerber oder an 
diesem nahe stehenden Personen differenziert, unterliegt wegen der unterschiedlichen 
rechtlichen Folgen bei Übernahme von mehr als 50 % auch verfassungsrechtlichen 
Bedenken.  

2.  Sinnvolle Veränderungen 

Das Bestreben des Gesetzgebers, die ohnehin auch nach derzeitigen Recht nicht mehr 
möglichen Mantelkäufe einzudämmen, die früher mitunter nur zum Zwecke erfolgt, 
Verluste „einzukaufen“, um sie mit künftigen Gewinnen aus neuen wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu verrechnen, ist verständlich. Aber durch die geplante Regelung werden 
Sanierungen sehr stark erschwert und dürfen kaum noch wirtschaftlich attraktiv sein. 
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Interessenten eines angeschlagenen Unternehmens werden dann noch lieber als heute 
die Insolvenz abwarten, zum Nachteil vor allem der Arbeitnehmer. 

Als Kompromiss mag man darüber nachdenken, dass die Grenze, ab der ein 
Unternehmenskauf zum Untergang von Verlustvorträgen führt, auf über 50 % angehoben 
wird; sachgerechter wäre es, wenn im Unternehmen zumindest die Verluste in der Höhe 
blieben, in der die bisherigen Anteilsinhaber am Kapital beteiltigt bleiben. Werden im 
Kapitalmarkt gehandelte Unternehmen übernommen und greift, wie es vorgesehen ist, 
die Regelung auch hier ein, dann ist dies vor allem auch im internationalen Wettbewerb 
ausgesprochen schädlich. Generell ist ein Verständnis schwer nachvollziehbar, bei der 
die Anteilsübernahme allein Auswirkungen auf die steuerliche Situation innerhalb des 
Unternehmens hat. Unterstellt, aufgrund von Managementfehlern sind Verluste 
entstanden und ein neues Management übernimmt die Anteile und schafft es ohne 
wesentliche Kapitalzuführung aus eigener Leistung, das Unternehmen in die 
Gewinnzone zu bringen und mit Gewinnen die Verluste abzubauen, so ist dies 
volkswirtschaftlich ausgesprochen wünschenswert. Warum sollen hier die Verluste 
verloren gehen? 

Zumindest muss die Regelung im Hinblick darauf überprüft und angepasst werden, dass 
nach dem Wertpapierübernahmegesetz bei einem Erwerb der Anteile bzw. 
Stimmrechte von 30 % ein Käufer verpflichtet ist, ein Übernahmeangebot für alle Aktien 
des Unternehmens abzugeben (§ 89 WpÜG). Hier muss klargestellt werden, dass, wenn 
tatsächlich dann die Übernahme erfolgt, weil die Anteilseigner Aktien verkaufen, nicht 
plötzlich, wenn der Übernehmer über 50 % Aktien in den Händen hält, alle Verluste 
verloren gehen. Dann sind alle Unternehmen, die Verlustvorträge haben, nur noch 
schwer übernehmbar, was auch im internationalen Wirtschaftsgefüge ein völlig 
ungewöhnlicher Vorgang wäre.  

VII.  Sonstige Maßnahmen 

Von den zahlreichen sonstigen Maßnahmen sei insbesondere auf § 90 Abs. 3 S. 9 AO 
in der geplanten Neufassung hingewiesen. Die Halbierung der Frist auf 30 Tage ist für 
die Praxis zu kurz. Schon 60 Tage bereiten erhebliche Probleme, insbesondere, wenn 
Aufzeichnungen nicht mehr vorhanden sind und erst beschafft werden müssen. Zumal 
wenn Informationen im Ausland zu beschaffen sind, ist dies innerhalb von 30 Tagen 
vielfach nicht möglich. Schließlich obliegt es nicht dem Steuerpflichtigen, wenn 
Prüfungen erst nach vielen Jahren stattfinden und häufig von ihm deshalb Unterlagen 
verlangt werden, weil sich die Anforderungen, die die Finanzverwaltung oder auch der 
Gesetzgeber stellt, inzwischen verschärft haben. Angesichts des komplizierten 
deutschen Steuersystems sollte alles getan werden, dass der Steuerpflichtige fair 
behandelt wird.  

Die Regelung bringt auch keinerlei Mehreinnahmen und sollte ersatzlos 
gestrichen werden. 

 

Univ.-Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz 

Steuerberater 


















